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de, auf den Südheimerweg stoßend, au,Johann Christoph Nolte nnd Johann Christoph Köhler,
Christophs Sohn; 2) |2ldP. 5l Rut. Cr bland aufm steinern Kreutz, vor den Westheimer An-

 ' Zerstoßend, an Joh. Henrich Ebbrecht sen. Witwe und Johannes Buckert; 3) 1 Ack. 3! Rut.
Erbland hinten auf dem Vanofelde, auf den Hdrnbeck stoßend, am Kastenlande und Abraham
Hofmeyer zu Carlsdorf; 4) i{ Üld. 3 Rut. Erbland, hinten (aufm Mittelberge beym Spita-
lerbusch, an Georg Henrich Israel sen. Witwe zu Zwergen, und Joh. Henrich Krohme; und
5) ÄAck. i2^Rut. Erbland zu Assendorf, auf den Mollenweg und Siechengraben stoßend, an
Rathsverwanderr Joh. Henrich Dedvlph und Rektor Kohlhepps Witwe gelegen, sollen öffentlich
an die Meistbietende gegen baare Zahlung verkauft werden. Diejenige nun, welche solche zu er
stehe^ willens sind, oder rechtliche Ansprüche daran zu haben vermeynen, können sich im Termin

 Donnerstag den 2iten May, Vormittag» um loUhr, vor hiesigem Stadtgericht einfinden, er
stere ihre Gebote thun, lcztere aber die Nothdnrft zu Protokoll vorstellen und beyde das weitere
gewärtigen. Hofgeismar den 28ten Febr. 179z. 8. H. Swdkgcricht das. GösseU.

18) Nachfolgende dem Wrasenmeister Johann Henrich Braun allhier gehörige und hicrsclbst gele
gene Grundstücke, als: 1) i^Ack. 3* Rut. Erbland auf dem Weinberge, ein Hackeustück, an
David Schmalz und Johann George Goldbecks von Amelmwi sehn Pachtlande ; 2) | Ack. 1 o Rut.
Erbland an der Wesiheimerhalbe unter dem Rennebaumerwege, zu beyden Seiten an Rarhsver-

wandten DödolphS Herrschaft!. Pachtlande; 3 ) i{- 2!tf. - Rut. Erbland daselbst auf dem Pfa-
Lenköpferpfad stoßend, eine Anewand und an Johannes Schröder; 4) f 2lck. 4 Rut. Erbland
vor dem Lürgenfelve durch den Pfadeuköpferpfad und auf den Ostheimerweg stoßend, an Louis
Marseille» Kindern zu Friedrichsdorff, und Johann Conrad Schöning; 5) l^Ack. iö Rut. Erb-

 1 la-'d auf dem Sauberge, an Bürgermeister Hartwigs Erben und Johannes Henne; und 6) | Ack.
15 ! Rut. Erbgarten, vor dem Schönebergenhor auf den Hagen stoßend, an dem Horbeckerwege

und Schumacher Johannes Knüppell, sollen Donnerstag den 2iten May nächstkünftig öffentlich
an die Meistbietende gegen baare Zahlung vor hiesigem Stadtgericht verkauft werden; Welches

 " des Endes hiedurch bekannt gemacht wird, damit diejenige, welche solche zu kaufen willens sind,
oder rechtliche Ansprüche daran zu haben vermevuen, alsdann des Vormittags um loUhr am er-

 meldeten Orte sich einfinden, erstere ihre Gebote thun, leztcre aber die Nothdurft vorstellen und
' beyde darauf das weitere gewärtigen. Hofgeismar den Uten Marz 1795.'

 8. 6. Stadtgericht liierselbst. GösscU.
19) Rückständiger Fruchtzinsen halber, womit der hiesige Bürger Leonhard Sinnet dem Stift St.

Petri zu Fritzlar verhaftet ist, sollen Montags den 8ten Julii d. I. die demselben zugehörige Hu
fenstücke, als: 1) eines halbe Hufe, bestehend! in i6 ,i\ Ack. 3| Nut. Land und Wiesen, zehn-

det das 2ote und gcht dem ersagten Stift jährlich 3 Vrtl. 4 Mtz. partim, 4 Mtz. Waizcn und
8 Mtz. Gersten, Fritzlarisches Gemäß, Zins; sodann 2) noch eine halbe Hufe, bestehend in
lü^Ack. i R»t. Land und Wiesen, zehndel und zinset gleich wie vorige, vor hiesigem Stadt-,
gericht meistbietend versteigert werden. Kauflustige können sich also in dem bestimmten Termin
vor hiesigem Stadtgericht zur gewöhnlichen Gerichlszeit einfinden, ihre Gebote thun, und wann
die Glocke 12 geschlagen, nach Befinden des Zuschlags gewärtigen. Gudensberg am 2iten Marz
1795. Bürgermeister und Rath hierseldft.

20) Es ist zum öffentlichen Verkauf der \ Hufe Muchslandes, welches Mathias Ringlings Wit
we zu Calden zugehörig und in dasiger Feldmark gelegen ist, Termin auf Diensttag den isiteft
Junii nachstküusijg angefezt worden. Kauflustige können sich also bèregten Tages, Vormittags um
yUhr, in dem Amtsstube zu Grebenstein einfinden, ihre Gebote thun, und nach Befindest des Zu
schlags gewärtigen; Diejenige aber, welche allenfalls an dieser z Hufe Land Forderungen zu
machen vermeynen, haben solche veregtèn Tages so gewiß in Person oder durch hinlänglich Be

 vollmächtigte gehörig einzubringen und zu begründen, als gewiß entstehenden Falles zu gewärtigen,
haß sie nachher damit nicht weiter gehöret werden könsten. Hofgeismar den 2 neu Mm-z 1795.

 8. v Amt Grebenstein, Giesler.
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